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Fristen und Termine 
 Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung (Wert-  
  stellung beim Finanzamt) 
 
Steuerzahlungstermine im Mai 2019: 
Lohn- /Kirchenlohnsteuer 10.05. 13.05. 
Umsatzsteuer 10.05. 13.05. 
Gewerbesteuer 15.05. 20.05. 
Grundsteuer 15.05. 20.05. 
 
Zahlungstermin für Sozialversicherungsbeiträge im Mai: 
für den Monat Mai 28.05. 
 

 
 
Rechtsschutz gegen Abzinsung von Verbindlichkeiten mit 5,5 % 

Unverzinsliche Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr als zwölf Monate beträgt und die nicht 
auf einer Anzahlung oder Vorauszahlung beruhen, sind nach dem Einkommensteuergesetz mit einem Zins-
satz von 5,5 % abzuzinsen.  
Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase sind die in den Steuergesetzen festgelegten typisierenden 
Zinssätze von 6 % bzw. von 5,5 % zunehmend in die Kritik geraten, weil sie durch ihre „realitätsferne Bemes-
sung“ den Bezug zum langfristigen Marktzinsniveau verloren haben. 
Beim Bundesverfassungsgericht sind diesbezüglich auch verschiedene Verfahren zur Frage der Verfassungs-
mäßigkeit der Zinssätze anhängig. 
Der BFH hat mit Beschlüssen aus April und September 2018 bezogen auf die Verzinsung von Steuernachfor-
derungen und -erstattungen Aussetzung der Vollziehung (AdV) wegen "schwerwiegender verfassungsrechtli-
cher Zweifel" an der Zinshöhe von 6 % gewährt.  
Auch die Verwaltung setzt deswegen seit Ende 2018 auf Antrag die Vollziehung von Zinsbescheiden für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 01.04.2012 aus.  
In einem aktuellen Urteil hat nun auch das Finanzgericht Hamburg vor diesem Hintergrund ernstliche Zweifel 
an der Verfassungsmäßigkeit des Abzinsungszinssatzes von 5,5 % nach dem Einkommensteuergesetz und 
hat deshalb Aussetzung der Vollziehung gewährt.  
Hinweis:  
Die Beschwerde an den BFH wurde zugelassen. 
 
Keine Übertragung einer § 6b-Rücklage ohne Abzug von AHK 

Die Eltern eines Steuerpflichtigen unterhielten einen landwirtschaftlichen Betrieb und waren daneben Gesell-
schafter einer gewerblich tätigen KG. Im Wirtschaftsjahr 2005/2006 erzielten die Eltern im landwirtschaftlichen 
Betrieb einen Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden, wofür sie eine § 6b-Rücklage bildeten. 

— 

Romy Siemers i Postfach 12 61 i 65781 Hattersheim 

Romy Siemers 

Steuerberaterin 
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) 

 
Staufenstraße 1a 

65795 Hattersheim 
Telefon 06190/88 99 0 

Telefax 06190/88 99 77 
info@siemers-steuerbuero.de 

 

mailto:info@siemers-steuerbuero.de


Den landwirtschaftlichen Betrieb übertrugen die Eltern am 30.12.2006 unentgeltlich auf den ihren Sohn. Die 
Rücklage wiesen sie zum 31.12.2006 in ihrer Sonderbilanz bei der KG aus und übertrugen sie im Folgejahr 
auf die Anschaffungskosten eines im Jahr 2007 fertiggestellten und ebenfalls als Sonderbetriebsvermögen 
erfassten Gebäudes. 
Das Finanzamt lehnte die Übertragung ab. Eine Rücklage könne auf einen anderen Betrieb erst in dem Wirt-
schaftsjahr übertragen werden, in dem der Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bei den 
Wirtschaftsgütern des anderen Betriebs vorgenommen werde. Das sei erst das Jahr 2007 als Fertigstellungs-
jahr des Gebäudes. Aufgrund des Wechsels des Betriebsinhabers sei eine Übertragung der Rücklage im Jahr 
2007 nicht mehr möglich gewesen. Damit sei sie folglich im landwirtschaftlichen Betrieb verblieben. Dort sei 
sie spätestens im Wirtschaftsjahr 2009/2010 gewinnerhöhend (zzgl. Zinsen) aufzulösen.  
Das Finanzgericht gab zwar der Klage statt, der BFH folgte dem jedoch nicht und hob das erstinstanzliche 
Urteil auf. Die Eltern des Steuerpflichtigen seien zwar grundsätzlich befugt gewesen, die in ihrem landwirt-
schaftlichen Betrieb gebildete Rücklage von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anderer WG in ihrem 
Sonderbetriebsvermögen bei der KG abzuziehen. Dem Abzug habe im Streitfall aber entgegengestanden, 
dass sich zum Bilanzstichtag 31.12.2006 ihrem Sonderbetriebsvermögen bei der KG (noch) kein Reinvestiti-
onswirtschaftsgut befunden habe, von dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten sie die Rücklage hätten 
abziehen können. Denn das Gebäude sei erst 2007 fertiggestellt worden. Die schlichte Übertragung einer 
Rücklage ohne Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines (Reinvestitions-)Wirtschaftsguts 
finde im Gesetz - entgegen der Auffassung des Steuerpflichtigen und des Finanzgerichtes - keine Grundlage. 
Die von der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung, eine 6b-Rücklage könne auf einen anderen Betrieb 
erst in dem Wirtschaftsjahr übertragen werden, in dem der Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bei Wirtschaftsgütern des anderen Betriebs vorgenommen werde, stelle eine zutreffende Auslegung 
des Gesetzes dar. 
Hinweis:  
Das Urteil des BFH war zu erwarten. Erst in dem Jahr, in welchem in einem anderen Betrieb des Steuerpflichtigen eine 
begünstigte Investition stattfindet, kann die 6b-Rücklage in dem Betrieb wo sie gebildet wurde, erfolgsneutral, aufgelöst 
werden. Gleichzeitig hat im investierenden Betrieb eine erfolgsneutrale Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten des begünstigten Investitionsobjektes zu erfolgen. 
 
Reinvestitionszeitraum für eine § 6b-Rücklage 

Zum Bilanzstichtag 30.06.2007 hatte eine GmbH (Mutter-GmbH) einen Gewinn aus der Veräußerung eines 
Grundstücks in eine § 6b-Rücklage eingestellt hatte. Im Juni 2011 veräußerte die Tochter-GmbH ein Grund-
stück an eine KG, deren alleinige Kommanditistin sie war. Im folgenden Wirtschaftsjahr wurde die Mutter-
GmbH auf die Tochter-GmbH zum Stichtag 01.07.2011 verschmolzen. In ihrer letzten Bilanz zum 30.06.2011 
löste die Mutter die Rücklage nur teilweise gewinnerhöhend auf. Im Übrigen ging sie davon aus, dass die 
Rücklage auf die Tochter-GmbH übergegangen war und diese sie auf die KG zur Übertragung auf die An-
schaffungskosten für das Grundstück übertragen konnte.  
Das Finanzamt löste die Rücklage demgegenüber in vollem Umfang in der Steuerbilanz zum 30.06.2011 bei 
der Mutter-GmbH gewinnerhöhend auf und nahm zusätzlich einen Gewinnzuschlag von 24 % vor. Da die Um-
wandlungsbilanz erst nach der Steuerbilanz aufzustellen sei, könne die Rücklage in der Umwandlungsbilanz 
nicht mehr ausgewiesen werden. Die Verschmelzung führe nicht dazu, dass die Rücklage wiederauflebe. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster gegen diese Vorgehensweise hatte in vollem Umfang Erfolg. Die 
Rücklage habe bei der Mutter nicht gewinnerhöhend aufgelöst werden dürfen, weil sie mit Ablauf des 
30.06.2011 dort nicht mehr bestanden habe, sondern auf die Tochter übergegangen sei. 
Für die Auffassung des Finanzamts, dass der Vermögensübergang auf die Tochter-GmbH aufgrund der Ver-
schmelzung erst eine logische Sekunde nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Mutter erfolgt sei, bestehe 
keine Rechtsgrundlage. Eine zeitliche Reihenfolge sei auch nicht dem Umstand zu entnehmen, dass die Steu-
erbilanz die technische Grundlage für die Umwandlungsbilanz darstelle. Vielmehr widerspreche die Versagung 
der Übertragung der Rücklage der gesetzlichen Wertung, weil anderenfalls der Reinvestitionszeitraum von 48 
Monaten verkürzt werde.  
Hinweis:  
Zu der Frage, ob die Tochter-GmbH die Rücklage ihrerseits auf die KG übertragen konnte, nahm das Finanzgericht nicht 
Stellung. Diese Frage sei vielmehr im Rahmen des Feststellungsbescheids für die KG zu entscheiden. 
 
Spendenabzug bei abweichendem Wirtschaftsjahr 
Ein Steuerpflichtiger war im Jahr 2005 Gesellschafter und Geschäftsführer einer Holding, deren Gesellschaf-
ten ihren Gewinn sämtlich nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr (1. Juli bis 30. Juni) 
ermittelten. Die Firmengruppe wurde dergestalt umstrukturiert, dass der Steuerpflichtige zunächst 75 % seiner 
Anteile an der Holding in eine GmbH einbrachte und in einem zweiten Schritt 20 % seiner GmbH-Anteile in 
den Vermögensstock einer neu errichteten Stiftung spendete. Der Wert dieser Zuwendung wurde aufgeteilt in 
Zuwendungen in einen Vermögensstock, Zuwendungen an nicht im Inland ansässige Stiftungen und Förde-
rung wissenschaftlicher sowie als gemeinnützige anerkannte Zwecke.  
In seiner Einkommensteuererklärung begehrte er einen Spendenabzug unter Berücksichtigung eines Spen-
denhöchstbetrags von 2 ‰ der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Geh-
älter der Unternehmensgruppe in dem abweichenden Wirtschaftsjahr.  
Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass für die Berechnung des alternativen Spendenhöchstbe-
trags die Umsätze des Kalenderjahrs und nicht die des abweichenden Wirtschaftsjahrs zugrunde zu legen 



waren.  
Das sahen die Richter am Finanzgericht Saarbrücken auch so. Hinsichtlich der Löhne und Gehälter seien 
ausdrücklich die im „Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter…“ genannt. Bezüglich der Umsätze 
enthalte der Gesetzestext zwar keine klare Formulierung. Aus der Systematik des Gesetzes ergebe sich je-
doch, dass die Umsätze des Kalenderjahres gemeint sein sollten. Besteuerungszeitraum sei bei der Umsatz-
steuer nämlich das Kalenderjahr.  
 
Entschädigungen an Verwaltungsratsmitglieder  

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Entschädigungen, die an Verwaltungsratsmitglieder für die 
Abgeltung von Zeitaufwand gezahlt werden, steuerpflichtig sind - im Gegensatz zu den an ehrenamtliche Rich-
ter gezahlten Entschädigungen für Zeitaufwand. 
Ein Rechtsanwalt war alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates einer Krankenkasse und Mitglied der 
Vertreterversammlung einer weiteren Körperschaft des öffentlichen Rechts. Für seine Tätigkeit erhielt er pau-
schale Entschädigungen für Zeitaufwand (Sitzungsteilnahme und Tätigkeiten im Rahmen der Sitzungsvor- und 
-nachbereitung) von insgesamt rund 7.000 €.  
Das Finanzamt behandelte die Entschädigungen als steuerpflichtige Einnahmen aus selbständiger Arbeit. Da-
gegen wandte sich der Steuerpflichtige mit seiner Klage. Zur Begründung verwies er auf die Rechtsprechung 
des BFH, wonach die an ehrenamtliche Richter gezahlten Entschädigungen für Zeitversäumnis nicht steuerbar 
seien. 
Das Finanzgericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht und wies die Klage ab. Nach Ansicht des Senats 
sei die Tätigkeit des Steuerpflichtigen als Mitglied der Selbstverwaltungsorgane der Krankenkasse und der 
weiteren Körperschaft des öffentlichen Rechts ihrer Art nach mit der Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds 
vergleichbar, da zu den Aufgaben des Steuerpflichtigen insbesondere die Überwachung der Geschäftsführung 
der jeweiligen Körperschaft gehört habe. 
Außerdem würden die gewährten Entschädigungen eine Gegenleistung für den vom Steuerpflichtigen er-
brachten Arbeitsaufwand auch außerhalb der Sitzungen darstellen. Das sei bei ehrenamtlichen Richtern eben 
nicht der der Fall und insofern bestehe auch keine Vergleichbarkeit mit den Entschädigungen für ehrenamtli-
che Richter.  
 
Angemessenheit von Beraterhonoraren 

Eine GmbH zahlte an ihre Gesellschafter Beratungshonorare und Reisekosten. Dem lagen Verträge zugrunde, 
wonach für kaufmännische und betriebswirtschaftliche bzw. technische Beratungen ein fester Stundensatz 
vereinbart wurde. Reisekosten sollten jeweils zusätzlich "in Rechnung gestellt werden". Die Abrechnung sollte 
monatlich durch Rechnungserstellung mit Stundennachweis erfolgen. Außerdem konnte ein Gesellschafter 
einen betrieblichen PKW auch privat nutzen. Von den anfallenden Kosten wurden ihm 30 v.H. in Rechnung 
gestellt.  
Das Finanzamt kam im Rahmen einer Außenprüfung zu dem Schluss, dass es sich bei den gezahlten Bera-
tungshonoraren um verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) handelte. Gleiches gelte für die nicht in Rech-
nung gestellten PKW-Kosten. Auf dieser Grundlage erließ es einen geänderten Körperschaftsteuerbescheid. 
Hiergegen wandte sich die GmbH. 
Nach erfolgloser Klage vor dem Finanzgericht wies nun auch der BFH im Revisionsverfahren die Klage der 
GmbH zurück. Das Finanzgericht habe zu Recht entschieden, dass die geleisteten Zahlungen sowie die Über-
lassung des betrieblichen PKW als vGA anzusehen seien, da die vertraglichen Vereinbarungen einem Fremd-
vergleich nicht standhielten.  
Das Finanzgericht hatte festgestellt, dass es einem Gesellschafter freigestellt war, "ob und wenn ja, wie bzw. 
wann er ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt". Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
hätte eine derartige Vereinbarung mit einem fremden Dritten nicht getroffen. 
Hinweis:  
Der BFH beanstandete im Revisionsverfahren auch nicht die Annahme des Finanzgerichtes, dass in der teilweisen unent-
geltlichen Überlassung des betrieblichen PKW eine vGA zu sehen sei. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
hätte einem externen Berater keinen betrieblichen PKW zur Nutzung überlassen, wenn diesem vertraglich ohnehin die 
Möglichkeit eingeräumt worden sei, Reisekosten gesondert geltend zu machen und abzurechnen.  
 
 
Aufwendungen für Herrenabende 

Eine Rechtsanwaltskanzlei mit mehreren Partnern veranstaltete in den Jahren 2006 bis 2008 sogenannte 
Herrenabende, zu denen ausschließlich Männer eingeladen wurden. Der Teilnehmerkreis bestand aus Man-
danten, Geschäftsfreunden und Persönlichkeiten aus Verwaltung, Politik, öffentlichem Leben und Vereinen. 
Die Abende fanden im Garten des Wohngrundstücks eines Partners statt, wo u. a. die Gäste begrüßt, unter-
halten und bewirtet wurden. 
Die Kanzlei machte Aufwendungen für die sog. Herrenabende als Betriebsausgaben geltend, denn ihrer Auf-
fassung nach hatten die Aufwendungen der Pflege und Vorbereitung von Mandatsverhältnissen gedient und 
seien daher voll abzugsfähig. 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte die Klage im ersten Rechtsgang zunächst abgewiesen. Doch die Entschei-
dung wurde durch den BFH aufgehoben. Das vom Finanzgericht angenommene Abzugsverbot komme nur 



zur Anwendung, wenn den Gästen ein besonders qualitatives Ambiente oder ein besonderes Unterhaltungs-
programm geboten werde. Die Sache wurde wieder an das Finanzgericht zur weiteren Sachaufklärung zu-
rückverwiesen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf ließ im zweiten Rechtsgang nun die Aufwendungen hälftig zum Abzug zu. Es 
kam nach der weiteren Aufklärung des Sachverhalts zu dem Ergebnis, dass das Abzugsverbot zwar nicht zur 
Anwendung komme, weil den Gästen weder ein besonderes qualitatives Ambiente noch ein besonderes Un-
terhaltungsprogramm geboten worden sei.  
Jedoch seien die Mandanten überwiegend mit ihrem Vornamen in der Einladung („Lieber …“) angeredet wor-
den, so dass auch private bzw. persönliche Motive als (weiterer) Anlass für ihre Einladung nicht sicher auszu-
schließen seien. Auch habe die Kanzlei keine konkreten Angaben dazu beigebracht, in welchen Fällen sich 
tatsächlich neue Mandate ergaben.  
Insofern seien die Aufwendungen nach Auffassung des Gerichts gemischt veranlasst gewesen, da sowohl 
Gäste aus dem privaten wie auch aus dem beruflichen Umfeld der Rechtsanwälte teilgenommen hätten. 
Hinweis:  
Mit diesem Urteil ist der Rechtsstreit jedoch noch nicht beendet, denn jetzt hat die Finanzverwaltung eine Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt.  
 
Keine Rückstellungen für Baustellenauflösung 

Eine im Spezialgerüstbau tätige GmbH unterhielt neben ihrem Firmensitz auch ein Zentrallager für ihr Gerüst-
material. Mit ihren Auftraggebern schloss sie teils Rahmenverträge über mehrere Jahre. Ab dem Jahre 2004 
begann die GmbH mit der Bilanzierung einer (abgezinsten) Rückstellung für den erforderlichen Abtransport 
des auf den jeweiligen Baustellen befindlichen Materials.  
Das Finanzamt vertrat nach einer Betriebsprüfung die Auffassung, die Bildung einer Rückstellung für die mit 
der Auflösung von Baustellen verbundenen Aufwendungen sei unzulässig, da Rückstellungen für drohende 
Verluste steuerrechtlich nicht zulässig seien und die Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten nicht vorlägen. Es löste insofern die Rückstellungen gewinnerhöhend auf und 
erließ geänderte Steuerbescheide.  
Dies sah auch das Finanzgericht so. Die Bildung von Aufwandsrückstellungen, denen keine Verpflichtung 
gegenüber Dritten zugrunde liege, sei unzulässig. Gleiches gelte nach der BFH-Rechtsprechung für Außenver-
pflichtungen, bei denen die Leistungspflicht gegenüber dem Dritten von eigenbetrieblichen Erfordernissen des 
Unternehmens überlagert werde. Es komme aber auf den Einzelfall an.  
Vorliegend habe die Räumung der Grundstücke sowohl im Interesse des jeweiligen Auftraggebers als auch 
im Interesse der GmbH gelegen. Der Auftraggeber habe das Grundstück wieder anderweitig verwenden kön-
nen und die GmbH habe das Material nach der Räumung für weitere Baustellen verwenden können. Bereits 
aus dem erheblichen Umfang und dem Wert des auf den Baustellen befindlichen Materials folge, dass die 
geordnete Räumung des Grundstücks und der Rücktransport des Materials eher im Interesse der Steuerpflich-
tigen als im Interesse ihrer Auftraggeber gelegen habe. Denn ein Verlassen der Baustellen unter Zurücklassen 
des Materials würde die Steuerpflichtige wesentlich härter treffen als ihre Auftraggeber, die das zurückgelas-
sene Material gewinnbringend verwerten, dem nächsten Auftragnehmer zur Verfügung stellen oder auf Kosten 
der GmbH entsorgen könnten. 
Hinweis:  
Die mit der Demontage des Gerüstmaterials verbunden Aufwendungen würden nur zu einem Teil durch die Räumungs-
verpflichtungen gegenüber den Auftraggebern begründet, da der Anspruch der Auftraggeber auf Räumung des Grund-
stücks jeweils an der Grundstücksgrenze ende. Der andere Teil der zurückgestellten Aufwendungen resultiere aus dem 
Rücktransport und der Einlagerung des Materials im Zentrallager.  
Der Umstand, dass die GmbH selbst bei erheblichen Entfernungen zwischen den Baustellen und dem Zentrallager (von 
bis zu 675 km) von einem Rücktransport des Materials ausgegangen sei, weise daraufhin, dass ihr in erheblichem Maße 
an einer Weiterverwendung des Materials und nicht etwa an dessen Entsorgung in der Nähe der abgeschlossenen Bau-
stellen gelegen war – so das Finanzgericht.  
 
Nichtberücksichtigung einer Einzahlung in die Kapitalrücklage 

Eine GmbH schloss mit ihren Gesellschaftern A und B im August 2012 einen notariellen Einbringungsvertrag. 
Damit verpflichteten sich A und B zur Stärkung des Kapitals ihrer Gesellschaft, voll werthaltige Darlehensfor-
derungen gegen einen Dritten unentgeltlich in die GmbH einzubringen sowie Geldeinzahlungen (teilweise auch 
in CHF) zu leisten. Die Einlagen sollten als Eigenkapital der Kapitalrücklage zugeführt werden. Im Mai 2014 
wurden dem Finanzamt die Steuererklärungen 2012 elektronisch übermittelt und der Jahresabschluss in Pa-
pierform übersandt. In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde eine Kapitalrücklage i.H.v. 2,3 Mio. € ausgewiesen, 
die auch näher unter Verweis auf den Einbringungsvertrag erläutert wurde. In der Erklärung über die geson-
derte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos war allerdings der Bestand zum 31.12.2012 mit Null ange-
geben. Die Veranlagung erfolgte erklärungsgemäß im Juni 2014.  
Im Juni 2015 beantragte die GmbH eine Änderung des bestandskräftigen Bescheides wegen offenbarer Un-
richtigkeit und begehrte die Feststellung der Kapitalrücklage entsprechend des Einbringungsvertrages und der 
Erläuterung zur Bilanz. Zur Begründung wurde auf einen mechanischen Übertragungsfehler bei der Feststel-
lungserklärung verwiesen. Dies sei auch daraus ersichtlich, dass die Erhöhung der Kapitalrücklage ausführlich 
im Jahresabschluss 2012 dargestellt sei. Das Finanzamt wies den Änderungsantrag und den sich anschlie-
ßenden Einspruch ab.  



Alles richtig so, fand auch das Finanzgericht. Offenbare Unrichtigkeiten seien mechanische Versehen wie 
Eingabe- oder Übertragungsfehler, jedoch keine Tatsachen- oder Rechtsirrtümer. Ob ein mechanisches Ver-
sehen vorgelegen habe, sei nur anhand der Verhältnisse des Einzelfalles zu beurteilen. 
Im vorliegenden Fall sei der Feststellungsbescheid durch die Nichterfassung der Zuführung zum steuerlichen 
Einlagekonto erkennbar unzutreffend. Die Unrichtigkeit sei aber nicht durch ein mechanisches Versehen ent-
standen und sei damit auch nicht offenbar. Im Sachverhalt könne insbesondere nicht ausgeschlossen werde, 
dass der Fehler auf einer mangelnden Sachverhaltsaufklärung beruht habe. Insbesondere lasse sich die Höhe 
der Einzahlung in die Kapitalrücklage (Geldeinzahlungen in CHF) nicht ohne weitere Ermittlungen aus den 
Erläuterungen zur Bilanz nachvollziehen.  
Auch eine Änderung wegen nachträglichen Bekanntwerdens von Tatsachen komme nicht in Betracht, da die 
GmbH das Verschulden an dem nachträglichen Bekanntwerden treffe. 
Hinweis:  
Wird bei einer Kapitalgesellschaft versäumt, eine Einlage in der jährlichen Feststellungserklärung zum steuerlichen Einla-
gekonto zu berücksichtigen, drohen in späteren Jahren erhebliche steuerliche Nachteile. Insbesondere kann eine spätere 
Ausschüttung dann nicht als sogenannte Einlagenrückgewähr steuerfrei bleiben. 
Die nachträgliche Änderung eines Bescheides über die Feststellung des steuerlichen Einlagekontos ist immer einmal wie-
der Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Dabei haben die Finanzgerichte sehr unterschiedlich geurteilt. Rechtssicherheit 
gibt es hier nicht, denn ein BFH-Urteil dazu liegt bislang nicht vor.  
 
Keine Hinzurechnung aktivierter Mietzahlungen 

Ein Bauunternehmen zahlte Mieten, Pachten und Leasingraten für auf Baustellen eingesetzte bewegliche 
Wirtschaftsgüter. Für Baustellen, die am Ende des Wirtschaftsjahres noch nicht fertig gestellt waren, aktivierte 
das Unternehmen als „unfertige Erzeugnisse“, wobei auch die anteiligen Mietzahlungen einbezogen wurden. 
Insoweit nahm es keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung vor. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die 
Auffassung, dass es auf die Aktivierung nicht ankomme und rechnete die vollen Beträge hinzu.  
Diese Auffassung teilte das Finanzgericht nicht und gab der Klage statt. Bei der Ermittlung des Gewerbeertra-
ges seien dem Gewinn aus Gewerbebetrieb bestimmte Beträge wieder zuzurechnen, soweit sie bei der Er-
mittlung des Gewinns abgesetzt worden seien. Eine Aktivierung als Herstellungskosten im Rahmen des Pos-
tens „unfertige Erzeugnisse“ führe jedoch zu keiner Gewinnherabsetzung vor. Maßgeblich sei vielmehr die 
Erfassung am Bilanzstichtag und nicht die unterjährige buchhalterische Behandlung als Aufwand. Ein späterer 
Abgang führe ebenfalls nicht zu einer Hinzurechnung, da dieser kein Entgelt für die Überlassung von Miet-, 
Pacht- oder Leasinggegenständen darstelle. 
Diese Auslegung führe zwar zu Friktionen mit dem Sinn und Zweck der Hinzurechnungsregelung, die Finan-
zierungsneutralität eigen- und fremdkapitalfinanzierter Unternehmen zu gewährleisten. Wegen der gesetzli-
chen Anknüpfung des Gewerbesteuerrechts an die steuerbilanziellen Regelungen sei dies aber unumgänglich. 
Hinweis:  
Wer das Aktivierungswahlrecht nicht wahrnimmt, muss bei der Gewerbesteuer die Zinsen hinzurechnen. Wer hingegen 
aktiviert, entgeht einer Hinzurechnung. Das machte das Finanzgericht in seinem Urteil deutlich. Der Grundsatz der Er-
folgsneutralität von Herstellungsvorgängen führt danach jedenfalls zu Belastungsunterschieden bei der Gewerbesteuer, 
obwohl er bilanzsteuerrechtlich nur eine Verschiebung der Erfolgswirksamkeit in der Zeit bewirkt. 
 
Kein Werbungskostenabzug für Jägerprüfung 

Eine angestellte Landschaftsökologin erklärte in ihrer Einkommensteuererklärung für 2016 Fortbildungskosten 
in Höhe von rund 3.000 € aus ihrer Jägerprüfungsvorbereitung (Lehrgangsgebühr, Fahrt- und Unterbringungs-
kosten) als Werbungskosten. Gleichzeitig legte sie eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vor, dass die Prü-
fung beruflich veranlasst gewesen sei. 
Das Finanzamt erkannte die Kosten als Werbungskosten nicht an. Im Einspruchsverfahren trug die Steuer-
pflichtige vor, die Ablegung der Jägerprüfung sei häufig auch Einstellungsvoraus-setzung in forstlichen Betrie-
ben oder Vorgabe für die Zulassung zu speziellen Studiengängen. Außerdem habe sie weder eine Jagdwaffe 
noch ein eigenes Jagdrevier und übe die Jagd also auch nicht privat aus. 
Einen Teil der Fortbildungskosten ließ das Finanzamt - warum auch immer - schließlich zum Werbungskos-
tenabzug zu. Im Übrigen diene der Erwerb des Jagdscheines jedoch nicht der Schaffung einer neuen Einnah-
mequelle, sondern wirklich nur der privaten Lebensführung.  
Hiergegen klagte die Steuerpflichtige, konnte die Münsteraner Finanzrichter aber nicht von ihrer Rechtsauf-
fassung überzeugen. 
Immer wieder kamen die Finanzgerichte auch in anderen Verfahren in der Vergangenheit zum Ergebnis, dass 
die Jagd „nur“ ein Hobby ist, das der Freizeitgestaltung in Form der Entspannung und Erholung und damit 
privaten Interessen dient. 
Hinzu kam, dass die Steuerpflichtige die Waffe auch nicht etwa aus Sicherheitsgründen während ihrer Arbeit 
mit sich führen musste. 
Hinweis:  
Häufig wieder taucht die Frage auf, inwieweit Bildungsmaßnahmen dem Werbungskostenabzug unterliegen. Entscheidend 
ist immer ein enger Bezug zur Erwerbstätigkeit. Vorliegend sprachen die Münsteraner Finanzrichter es der Steuerpflichti-
gen jedoch eindeutig ab, dass die Jägerprüfung für die jetzige oder eine spätere berufliche Einkommenserzielung erfor-
derlich gewesen sei.  
 



 
Kosten für einen Schulhund sind teilweise Werbungskosten 

Nach einem Urteil des Finanzgerichtes Düsseldorf kann eine Lehrkraft die Aufwendungen für einen so ge-
nannten „Schulhund“ anteilig von der Steuer absetzen.  
Eine Steuerpflichtige war Lehrerin an einer weiterführenden Schule. Sie setzte ihren privat angeschafften Hund 
im Unterricht als so genannten „Schulhund“ ein. In Abstimmung mit der Schulleitung wurde der Hund in den 
Unterricht und die Pausengestaltung integriert. Die Schule warb aktiv mit diesem „Schulhundkonzept“. 
Mit dem Finanzamt war strittig, ob und in welcher Höhe die Kosten für den Unterhalt des Hundes (z.B. Futter- 
und Tierarztkosten) als Werbungskosten der Steuerpflichtigen anzuerkennen sind. Die Lehrerin begehrte den 
vollständigen Abzug der Aufwendungen. Sie vertrat die Auffassung, dass ihr Schulhund - ebenso wie ein Po-
lizeihund - ein Arbeitsmittel sei. Das Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug ab, weil die Aufwendungen 
nicht ausschließlich beruflich veranlasst seien und eine Abgrenzung zum privaten Bereich nicht möglich sei. 
Das Finanzgericht gab der Klage teilweise statt und erkannte die Aufwendungen in Höhe eines geschätzten 
beruflichen Anteils von 50 % als Werbungskosten an. Die Richter entschieden, dass ein privat angeschaffter 
Schulhund nicht mit einem Polizeihund vergleichbar sei. Ein Polizeihund stehe im Eigentum des Dienstherrn 
und werde dem jeweiligen Polizisten zugewiesen, wobei der Polizist auch in der privaten Nutzung des Hundes 
an Weisungen des Dienstherrn gebunden sei.  
Eine Aufteilung der Aufwendungen in einen privat veranlassten und einen beruflich veranlassten Anteil sei 
aber erforderlich und möglich. Der Hund werde in der Zeit, in der er in der Schule sei, ausschließlich beruflich 
genutzt. Eine Aufteilung der Aufwendungen anhand der Zeiten der beruflichen und der nicht beruflichen Nut-
zung hielten die Richter jedoch für nicht sachgerecht. Bei einem Tier sei eine fortlaufende Pflege erforderlich. 
Anders als bei einem Gegenstand sei eine schlichte „Nichtnutzung“ daher nicht möglich. Außerdem könnten 
die Zeitanteile außerhalb der Schulzeiten nicht vollständig einer privaten Nutzung zugeordnet werden. Das 
Gericht schätzte den beruflichen Nutzungsanteil eines Hundes auf 50 %. 
Hinweis:  
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom Finanzgericht zugelassene Revision wurde vom Finanzamt eingelegt und 
ist unter dem Aktenzeichen VI R 52/18 anhängig. 
 
Studienkosten trotz Stipendium abziehbar 

Zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts erhaltene Stipendien mindern nicht die Werbungskosten 
für eine Zweitausbildung.  
Entschied das Finanzgericht Köln mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil. 
In dem Urteilsfall erhielt ein Steuerpflichtiger für seine Zweitausbildung monatlich 750 € Aufstiegsstipendium 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In der Einkommensteuererklärung machte er 
Studienkosten als vorweggenommene Werbungskosten geltend. Das Finanzamt reduzierte die erklärten Kos-
ten jedoch um den Jahresbetrag der erhaltenen Stipendien.  
Hiergegen klagte der Steuerpflichtige und bekam vom Finanzgericht Köln auch überwiegend Recht. Die Rich-
ter reduzierten allerdings die Anrechnung des Stipendiums um 70 %. Die Zahlungen würden nämlich sowohl 
für die Kosten der allgemeinen Lebensführung als auch zur Bestreitung von Bildungsaufwendungen gezahlt. 
Nur soweit Bildungsaufwendungen ausgeglichen würden, lägen keine Werbungskosten vor. Der Senat ermit-
telte die nicht anzurechnenden Beträge anhand der allgemeinen Lebenshaltungskosten eines Studenten. 
 
Vom Arbeitgeber eingeräumte Genussrechte 

Vor dem Finanzgericht Münster war die einkommensteuerliche Qualifikation von Genussrechtserträgen als 
Arbeitslohn oder Einkünfte aus Kapitalvermögen streitig. 
Ein Steuerpflichtiger war in gehobener Position tätig und erhielt für seine Tätigkeit sowohl feste als auch er-
folgsabhängige Vergütungen. Zudem schloss er mit seiner Arbeitgeberin verschiedene Genussrechtsverein-
barungen ab. Anlass hierfür war ein Investitionsvorhaben der Arbeitgeberin, das zum Teil aus Eigenmitteln 
erbracht werden sollte. Dazu dienten die Genussrechte, die ausschließlich Arbeitnehmern angeboten wurden. 
Nach der Genussrechtsvereinbarung erhielt er pro 1.000 € Genussrechtskapital 0,03 % des handelsrechtli-
chen Jahresüberschusses. Die jährlichen Erträge waren auf 18 % des Nennwerts der Einlage begrenzt. In den 
Jahren 2013 und 2014 wurde diese Grenze überschritten, so dass der Steuerpflichtige Erträge in Höhe von 
18 % seiner Einlagen erhielt.  
Im Nachgang zu einer Lohnsteueraußenprüfung bei der Arbeitgeberin vertrat der Außenprüfer die Ansicht, 
dass die Erträge aus der Genussrechtsvereinbarung nicht als solche aus Kapitalvermögen zu qualifizieren 
seien, sondern vielmehr Arbeitslohn vorliege. Er begründete dies damit, dass die Genussrechtsvereinbarung 
nur leitenden Mitarbeitern angeboten worden sei, ihr Fortbestand an das Arbeitsverhältnis gekoppelt gewesen 
sei und die Rendite, die aufgrund der Deckelung letztlich 18 % des eingesetzten Kapitals entsprach, unange-
messen (nicht fremdvergleichskonform) hoch gewesen sei. Dem folgte das Finanzamt und erließ entspre-
chende Änderungsbescheide. Der Steuerpflichtige begehrte demgegenüber eine Besteuerung mit dem für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen geltenden niedrigeren Steuersatz. 
Das Finanzgericht gab der Klage in vollem Umfang statt. Der Steuerpflichtige habe mit der Genussrechtsver-
gütung Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, denn sie seien nicht durch das Dienstverhältnis veranlasst ge-
wesen. Eine solche Veranlassung ergebe sich nicht allein daraus, dass die Beteiligungsmöglichkeiten nur 
leitenden Angestellten angeboten werden. 



Vielmehr sei auch zu berücksichtigen, dass der Steuerpflichtige das Genussrechtskapital aus seinem eigenen 
Vermögen erbracht und ein effektives Verlustrisiko getragen habe. Im Übrigen hätten ihm die Erträge auch 
dann zugestanden, wenn er beispielsweise aufgrund von Krankheit oder Elternzeit tatsächlich keine Arbeits-
leistung erbracht hätte.  
Vor dem Hintergrund, dass es sich um nicht besichertes Kapital gehandelt habe, erscheine die Maximalrendite 
von 18 % auch nicht unangemessen hoch. 
 
Schätzung der ortsüblichen Miete  

Ein Steuerpflichtiger erwarb in 2006 ein Grundstück mit einem historischen Gebäude, das als Gaststätte 
fremdgenutzt genutzt wurde. Den Alt-Pachtvertrag kündigte er nach Eigentumserwerb. Anschließend sanierte 
er das Anwesen, nahm umfangreiche Investitionen vor und verpachtete ab 2008 erneut. Im Anschluss an eine 
Außenprüfung ging die Finanzverwaltung von einer verbilligten Überlassung aus, kürzte den Werbungskos-
tenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und änderte die Einkommensteuerbescheide 
2008 bis 2010. Grundlage war ein Sachverständigengutachten, das das Finanzamt selbst eingeholt hatte. 
Der Sachverständige hatte sich einer Kombinationsmethode aus ertragsorientiertem Pachtwert (sog. EOP-
Methode), also der von einem durchschnittlichen Betreiber zu erwirtschafteten Pacht, und einer vom Steuer-
pflichtigen nach den Investitionen zu erwarteten Intensivpacht bedient. Der daraus ermittelte Betrag war vor-
liegend sogar höher als der vom Finanzamt angenommene, weshalb das später angerufene FG Sachsen die 
Klage zurückwies.  
Im Revisionsverfahren trug der Steuerpflichtige dann vor, die EOP-Methode werde von der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ohnehin nicht anerkannt. Dies bestätigte der BFH dann auch für den vorliegenden Fall. Er 
wies das Verfahren aber an das Finanzgericht zurück zur Ermittlung der ortsüblichen Miete in geeigneter Art 
und Weise.  
Tatsächlich hält der Bundesgerichtshof (BGH), das höchste deutsche Zivilgericht, die EOP-Methode und an-
dere, leicht abgewandelte Methoden (wie die sog. indirekte Vergleichswertmethode) als Schätzungsmethoden 
schon lange für ungeeignet. Stattdessen fordern die Zivilrichter die individuelle Beurteilung eines erfahrenen 
und mit der konkreten örtlichen Marktsituation vertrauten Sachverständigen. Dieser Rechtsauffassung ist nun 
aus Sicht der BFH-Richter auch steuerlich zu folgen.  
Hinweis:  
Die Entscheidungen der Zivilgerichte beschäftigten sich wie der vorliegende Fall – soweit ersichtlich allesamt – mit Gast-
stätten, Dönerbuden usw. Auf den ersten Blick überraschend folgt der BFH jetzt den Zivilgerichten. Es ist keineswegs 
üblich, dass sich die Steuerrechtler einfach so am Zivilrecht orientieren. Trotzdem macht es Sinn: Entscheidend soll sein, 
was vor Ort unter den tatsächlichen Gegebenheiten wirklich realistisch ist. 
 
 
Barausgleich bei Aktientausch als Kapitalertrag  

Im Aktiendepot eines Steuerpflichtigen befanden sich 2.000 Aktien einer amerikanischen Firma. Diese hatte 
er im Juli 2013 und Mai 2014 je zur Hälfte gekauft. Im Juni 2015 führte die depotführende Bank in Folge einer 
Firmenfusion einen Aktientausch im Verhältnis 1 zu 0,3 durch, sodass der Anleger 580 Aktien einer anderen 
amerikanischen Firma erhielt; zusätzlich wurde ihm ein Barausgleich von 90.000 € ausgezahlt. Die Bank be-
hielt Abgeltungsteuer von diesem Betrag ein und wies den Barausgleich in der Jahressteuerbescheinigung 
2015 in vollem Umfang als Kapitalertrag aus. 
In seiner Einkommensteuererklärung 2015 beantragte der Steuerpflichtige die Überprüfung der Kapitalertrag-
steuer und die Günstigerprüfung. Die Höhe der Kapitalerträge korrigierte er dabei um anteilige Anschaffungs-
kosten der ursprünglichen Aktien nach unten. Dazu machte er geltend, dass die Barabfindung nicht vollum-
fänglich als Kapitalertrag erfasst werden dürfe. Vielmehr müssten Teile der Anschaffungskosten der einge-
tauschten Aktien in Abzug gebracht werden. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Das Finanzamt sei zu Recht davon ausgegangen, dass der bei dem 
Aktientausch gezahlte Barausgleich in Höhe von 90.000 € als Kapitalertrag in vollem Umfang - ohne Abzug 
von Anschaffungskosten - der Besteuerung zugrunde zu legen sei. Soweit Anteile an einer Körperschaft gegen 
Anteile an einer anderen Körperschaft getauscht würden und der Tausch aufgrund gesellschaftsrechtlicher 
Maßnahmen vollzogen werde, die von den beteiligten Unternehmen ausgehen, würden die übernommenen 
Anteile steuerlich an die Stelle der bisherigen Anteile treten.  
Das Finanzgericht stufte die entsprechende Regelung des EStG als verfassungskonform ein und sah keinen 
Raum für eine Auslegung, so wie der Steuerpflichtige sie begehrt hatte.  
Hinweis:  
Die Revision wurde zur Fortbildung des Rechts zugelassen und wurde auch eingelegt. 
 
Bruchteilsgemeinschaft kein Unternehmer 

Der Steuerpflichtige hatte zusammen mit drei anderen Wissenschaftlern medizintechnische Systeme entwi-
ckelt. Zur Vermarktung waren verschiedene Verträge mit einer GmbH & Co. KG geschlossen. Für die Patent-
nutzung, das Know-how und die Benutzung des wissenschaftlichen Namens waren nach fest vereinbarten 
Anteilen Lizenzgebühren an den Steuerpflichtigen und die anderen Wissenschaftler zu bezahlen. 
Dazu wurden den einzelnen Wissenschaftlern jährliche Gutschriften erteilt. Der Steuerpflichtige widersprach 
den Gutschriften auch nicht. Umsatzsteuerlich erklärt wurden die Lizenzgebühren als Einzelunternehmer unter 



Anwendung des ermäßigten Steuersatzes. Die Finanzverwaltung war dagegen zeitweise von einer GbR der 
Wissenschaftler ausgegangen und hatte dieser GbR gegenüber Umsatzsteuerbescheide erlassen.  
Nach einer späteren Außenprüfung wurden die noch änderbaren Umsatzsteuerbescheide der Vergangenheit 
unter Anwendung des Regelsteuersatzes geändert. Dagegen klagte der Steuerpflichtige erfolglos vor dem 
zuständigen FG München. Auch im Revisionsverfahren vor dem BFH bekam er kein Recht. Streitig waren 
stets der Steuersatz und die Rechtsfrage, wer denn Leistender im umsatzsteuerlichen Sinne war. 
Die BFH-Richter gingen zunächst davon aus, dass der Steuerpflichtige Leistungen erbracht hat, die dem Re-
gelsteuersatz unterliegen. Eine Ermäßigung komme nicht in Betracht, weil es sich hier lediglich um das tech-
nische Gedankengut und nicht die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten aus dem Urhe-
bergesetz gegangen sei. 
Weiter habe er die Leistungen als Mitglied einer Gemeinschaft nach Bruchteilen erbracht und müsse diese 
soweit versteuern, als sie auf seinen Anteil an der Gemeinschaft entfielen. Die Gemeinschaft selbst habe nicht 
am Rechtsverkehr teilgenommen, sondern lediglich die einzelnen Gemeinschafter. Dies müsse auch für die 
Umsatzsteuer gelten, so die BFH-Richter abschließend. Auch bildeten die Erfinder im vorliegenden Fall keine 
GbR, sondern eben nur eine Bruchteilsgemeinschaft 
 
Hinweis:  
Im vorliegenden Fall führte die gemeinsame Vermarktung von exklusiven Lizenzen nicht zu einer Besteuerung als GbR, 
sondern einer Bruchteilsgemeinschaft. Das zeigt recht deutlich: Je komplexer die zivilrechtliche Gestaltung ausfällt, desto 
wichtiger ist eine fundierte steuerliche Beratung von Anfang an. Oft ist es so, dass scheinbar ähnlich gelagerte Fälle steu-
erlich völlig unterschiedlich beurteilt werden müssen. 
 
Aufteilung von Hotelumsätzen für die Bewertung des Frühstücks 

In der Hotelbranche gibt es unterschiedliche Steuersätze für die Übernachtungsleistung (7 %) bzw. andere 
Zusatzleistungen (19 %) wie Frühstück, Parkplatz oder Wellnessangebote. Insofern weisen viele Dienstleister 
in Ihren Rechnungen die einzelnen Leistungsbestandteile von vornherein gesondert aus.  
Vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg war nun ein Fall anhängig, in dem ein Hotel Übernachtungsleis-
tungen und ein Frühstücksbüffet zu einem Pauschalpreis von 65 € angeboten hatte. Übernachtungen ohne 
Frühstück wurden nicht angeboten. In den Abrechnungen wies das Hotel dann das angebotene Frühstück 
gesondert mit brutto 5,00 € (4,20 € zzgl. 0,80 € USt zu 19 %) aus und führte die darin enthaltene Umsatzsteuer 
ab. Im Rahmen einer Sonderprüfung kam der Prüfer zu dem Urteil, der Preis für das Frühstück i.H.v. 5,00 € 
sei zu gering und auf 8,00 € anzupassen (Frühstückspreis von 10,00 € lt. Internetseite des Hotels abzüglich 
eines Nachlasses von 20 % für Übernachtungsgäste). Durch Einspruchsentscheidung erhöhte das Finanzamt 
später den dem Regelsteuersatz unterliegenden Frühstücksanteil, indem es diesen mit 20 % des Gesamtpau-
schalpreises 65,00 € berechnete. 
Das Finanzgericht wies die dagegen gerichtete Klage im Wesentlichen ab und beanstandete nur die Aufteilung 
der Umsatzanteile durch das Finanzamt nach der Nettomethode statt der Bruttomethode. Nach dem Umsatz-
steuergesetz beträgt die Steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 %. Die Steuer ermäßigt sich auf 7 % für 
die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Frem-
den bereithält. Dies gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese 
Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten seien. 
Ob an diesem Aufteilungsgebot auch bei Einordnung der Frühstücksleistungen als Nebenleistungen zu den 
Übernachtungsleistungen nach EuGH-Urteil „Stadion Amsterdam“ festzuhalten sei, stehe nicht außer Zweifel. 
Dennoch zeigten sich die Richter davon überzeugt, dass das Aufteilungsgebot mit den europarechtlichen Vor-
gaben vereinbar sei. Eine Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen käme aber nicht in Betracht, da es den Gäs-
ten nicht freigestellt war, auf das Frühstück mit entsprechender Preisminderung zu verzichten. Ebenso wenig 
komme eine Aufteilung anhand von Kalkulationsdaten in Betracht, da das Hotel keine solche (Vorab-)Kalku-
lation vorgelegt bzw. erkennbar erstellt habe. Eine erst im Rahmen des Gerichtsverfahrens durch das Hotel 
erstellte Kalkulation sei unzulässig. 
Da die o.g. präziseren Schätzungsmethoden (Verhältnis der Einzelverkaufspreise oder Verhältnis der vorab 
kalkulierten Kosten) nicht vorlägen, habe eine andere schlüssige, wirtschaftlich vernünftige und wahrscheinli-
che Schätzungsmethode zur Aufteilung gefunden werden müssen. Nach diesen Maßstäben sei die Schätzung 
des Finanzamts mit 20 % Frühstücksanteil am Gesamtpreis grundsätzlich zulässig, so das Finanzgericht. Die 
Schätzung des Finanzamtes sei nur insoweit zu beanstanden, als dass es die Aufteilung nach der Nettome-
thode statt der Bruttomethode vorgenommen habe. 
Hinweis:  
Die Frage, ob das Aufteilungsgebot für Beherbergungsleistungen und Leistungen, die nicht unmittelbar der Beherbergung 
dienen, nach dem EuGH-Urteil in Sachen „Stadion Amsterdam“ noch zu beachten ist, ist von erheblicher Praxisrelevanz. 
Aus diesem Grund hatte das FG Brandburg auch die Revision zugelassen, die leider nicht genutzt wurde. 
 
Handel auf elektronischem Marktplatz 

Über elektronische Marktplätze werden immer mehr Umsätze ausgeführt - auch durch ausländische Unter-
nehmer. Ein elektronischer Marktplatz ist eine Website oder jedes andere Instrument, mit dessen Hilfe Infor-
mationen über das Internet zur Verfügung gestellt werden, die es einem Dritten, der nicht Betreiber des Markt-
platzes ist, ermöglicht, Umsätze auszuführen, z.B. über ebay. 



Mit Wirkung zum 01.01.2019 sind zur Vermeidung eines etwaigen Steuerausfallrisikos neue Aufzeichnungs-
vorschriften und Haftungsregelungen für die Betreiber solcher elektronischen Marktplätze in das Umsatzsteu-
ergesetz aufgenommen worden.  
Dazu hat nun die Finanzverwaltung ein Anwendungsschreiben veröffentlicht, dass auf folgende Punkte ein-
geht: 

· Aufzeichnungspflichten 
· Bescheinigung über die steuerliche Erfassung 
· Haftung beim Handel auf einem elektronischen Marktplatz  
· Allgemeine Übergangsvorschriften. 

 
Die Aufzeichnungspflichten treffen den Betreiber eines elektronischen Marktplatzes. Sie müssen bestimmte 
Daten zu den über ihren Marktplatz tätigen Unternehmer aufzeichnen, wenn diese im Rahmen ihres Unter-
nehmens Lieferungen ausführen, die auf dem Marktplatz rechtlich begründet werden und bei denen die Be-
förderung oder Versendung im Inland beginnt oder endet. Das gilt auch, wenn es tatsächlich – z.B. durch eine 
Rückgabe – nicht zu einem steuerbaren Umsatz im Inland gekommen ist. 
Anders als bei der Aufzeichnungspflicht setzt ein Haftungsanspruch gegen den Marktplatzbetreiber voraus, 
dass die Lieferung  

· über den Marktplatz rechtlich begründet wurde und  
· auch tatsächlich zu einem im Inland steuerbaren und steuerpflichtigen Umsatz des Händlers geführt 

hat.  
Soweit dem Betreiber eine gültige Bescheinigung „USt 1 TI“ des Händlers vorliegt, haftet er grundsätzlich 
nicht. Dagegen kommt eine Haftung beim Fehlen einer solchen Bescheinigung immer in Betracht. Ein Haf-
tungsrisiko besteht für den Betreiber auch, wenn er trotz Vorlage der Bescheinigung Kenntnis hatte oder hätte 
haben müssen, dass der Händler seinen umsatzsteuerrechtlichen Pflichten nicht oder nicht in vollem Umfang 
nachkommt und der Marktplatzbetreiber keine erforderlichen Maßnahmen ergreift. 
Die neuen Regelungen sind grundsätzlich zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die Haftungsregelungen gelten 
nach den Allgemeinen Übergangsvorschriften für im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer aber erst für 
Umsätze ab dem 01.03.2019 und für die anderen Unternehmer ab dem 01.10.2019.  
Aus Vereinfachungsgründen regelt die Finanzverwaltung, dass es nicht beanstandet wird, wenn auch die Auf-
zeichnungsvorschriften - die eigentlich schon ab dem 01.01.2019 gelten - erst ab diesen Zeitpunkten ange-
wendet werden. 
Hinweis:  
Steuerpflichtige, die Handel über einen elektronischen Marktplatz betreiben, sollten zeitnah eine „Bescheinigung USt 1 TI“ 
beim zuständigen Finanzamt anfordern. Die Bescheinigung kann dann in ein elektronisches Format, beispielsweise eine 
PDF-Datei, überführt und an alle Marktplatzbetreiber weitergeleitet werden, über deren Plattform der Steuerpflichtige Han-
del betreibt. Wir sind Ihnen gerne behilflich. 
Das BMF hat zudem ein ergänzendes Schreiben veröffentlicht, wonach es bis zum 15. April 2019 nicht beanstandet wird, 
wenn dem Betreiber eines elektronischen Marktplatzes anstelle der Bescheinigung „USt 1 TI“ für bestimmte Unternehmer 
lediglich der bereits gestellte Antrag auf Erteilung dieser Bescheinigung (in elektronischem Format oder als Abdruck) vor-
liegt.  
 
Rechnungsmerkmal „vollständige Anschrift“ 

Ein Steuerpflichtiger betrieb eine Gebäudereinigung und ein Internetcafé. Das Finanzamt versagte für das 
Jahr 2007 den Vorsteuerabzug hinsichtlich der Rechnungen zweier Unternehmen wegen falscher Rechnungs-
angaben bzw. fehlender Unternehmereigenschaft.  
Die dagegen erhobene Klage wies das Finanzgericht zurück und begründete dies damit, dass beide Leis-
tungserbringer im Leistungszeitraum unter der jeweils angegebenen Adresse weder eine Betriebsstätte noch 
eine Wohnung unterhalten hätten. Mit der Revision machte der Steuerpflichtige geltend, beide Unternehmen 
seien (zumindest zeitweise) unter den genannten Adressen postalisch erreichbar gewesen. 
Der BFH hob dieses Urteil zwar auf, entschied aber nicht endgültig, sondern verwies die Sache zurück an das 
Finanzgericht.  
Nach der BFH-Rechtsprechung seien die Regelungen des Umsatzsteuergesetzes dahingehend auszulegen, 
dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit 
des leistenden Unternehmers unter der in der Rechnung angegeben Anschrift ausgeübt wird. Vielmehr reiche 
jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter dieser An-
schrift erreichbar ist.  
Bisher seien keine Feststellungen getroffen worden, ob die Rechnungsaussteller unter der von ihnen in ihren 
Rechnungen angegebenen Anschrift postalisch erreichbar gewesen waren. Dies müsse nachgeholt werden. 
Maßgeblich hierfür sei der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung. 
Lasse sich eine Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ermitteln, treffe die Feststellungslast den Leistungs-
empfänger. Denn der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug geltend mache, habe die Darlegungs- und Fest-
stellungslast für alle Tatsachen, die den Vorsteuerabzug begründen. 
 
Hinweis:  
Das Urteil des BFH ist äußerst ungünstig.  
Nachdem sich der BFH bisher der Rechtsprechung des EuGH angeschlossen hatte, dass eine postalische Erreichbarkeit 
bei der Angabe der Rechnungsanschrift des Leistenden ausreichend ist, fordert er nun vom Leistungsempfänger, dass er 



nachweisen muss, dass der Leistenden an der von ihm angegebenen Adresse zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
auch erreichbar war. Bei Angabe eines Postfaches durch den Leistenden müsste der Rechnungsempfänger also nach-
weisen, dass der Rechnungsaussteller seine Post am angegeben Postfach abholte. Dies ist in der Praxis kaum möglich.  
 
 
Vorsteuerabzug beim Anlagebetrug mit nicht gelieferten BHKW 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Vorsteuerabzug aus einer geleisteten Vorauszahlung eines 
später nicht gelieferten Blockheizkraftwerks nicht zu versagen ist, wenn zum Zeitpunkt der Zahlung die Liefe-
rung als sicher erschien. 
Ein Steuerpflichtiger hatte für den Erwerb eines Blockheizkraftwerks den Kaufpreis an eine Verkäuferin im 
Voraus gezahlt. Zur Lieferung, Verpachtung und zum Betrieb des Blockheizkraftwerks kam es - wie auch in 
zahlreichen anderen Fällen - nicht. Die Verkäufer hatten tatsächlich niemals beabsichtigt, die Blockheizkraft-
werke zu liefern. Sie hatten vielmehr ein betrügerisches „Schneeballsystem“ aufgebaut und wurden hierfür 
später strafrechtlich verurteilt. Die vermeintlich als monatliche Pacht an den Käufer getätigten Zahlungen zzgl. 
Umsatzsteuer meldete der Steuerpflichtige an und führte die Umsatzsteuer an das Finanzamt ab. Kurze Zeit 
später wurde der Verkäufer insolvent. 
Das Finanzamt ließ den vom Steuerpflichtigen geltend gemachten Vorsteuerabzug aus der geleisteten Kauf-
preiszahlung nicht zu. Das Finanzgericht gab der Klage statt. Der BFH, der im Revisionsverfahren Zweifel an 
der zutreffenden Auslegung der einschlägigen europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie hatte, legte dem 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) Fragen zur Vorabentscheidung vor. 
Nach dem Ergehen des EuGH-Urteils wies der BFH die Revision des Finanzamtes nun als unbegründet zu-
rück. Dem Steuerpflichtigen stehe als Unternehmer der Vorsteuerabzug zu. Zum Zeitpunkt seiner Zahlung sei 
die versprochene Lieferung als sicher erschienen, weil alle maßgeblichen Elemente der zukünftigen Lieferung 
als dem Steuerpflichtigen bekannt angesehen werden konnten, und er zu diesem Zeitpunkt weder wusste oder 
vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass die Bewirkung dieser Lieferung unsicher war.  
Hinweis:  
Zur Einkommensteuer hatte der BFH den entsprechenden Fall bereits im Februar 2018 entschieden und festgestellt, dass 
der Verlust des Kapitals bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb zu berücksichtigen sein kann. 
 
Niedriger gemeiner Wert bei Bedarfsbewertung 

Eine Steuerpflichtige erbte ein Einfamilienhausgrundstück. Das Haus war bis zuletzt vom Erblasser bewohnt 
gewesen. Später veräußerte sie das Objekt für 460.000 €. Eine Sachverständige hatte im Auftrag der Steuer-
pflichtigen zwecks Ermittlung des Bedarfswertes einen Verkehrswert von nur 220.000 € ermittelt.  
Der Immobilienpreiskalkulator der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (GAG) in Niedersachsen ergab 
dagegen einen mittleren Preis in Höhe von 320.000 €. Daraufhin nahm das Finanzamt eine Bewertung auf 
dieser Grundlage vor. Das Sachverständigengutachten wurde nicht anerkannt. Nach Überprüfung des Vor-
gangs durch einen amtlichen Bausachverständigen erhöhte das Finanzamt den Grundbesitzwert von 320.000 
€ auf den späteren Kaufpreis, 460.000 €. Die Steuerpflichtige wurde mit ihrem Vorbringen, es bestünde ein 
erheblicher Reparaturstau und der gute Verkaufserfolg dürfe keinen Einfluss auf die Wertfindung haben, nicht 
gehört.  
Die Klage verlief erfolglos. Grundsätzlich sind Ein- und Zweifamilienhäuser für Zwecke der Erbschaftsteuer 
tatsächlich im Vergleichswertverfahren zu bewerten. Dazu sind die Kaufpreise von Grundstücken heranzuzie-
hen, die hinsichtlich aller ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück weitge-
hend übereinstimmen (sog. Vergleichsgrundstücke). Ausgangspunkt hierfür sind in erster Linie die von den 
Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise. 
Auf individuelle Besonderheiten, wie z.B. einen Renovierungsstau, kommt es beim Vergleichswertverfahren 
nicht an, so jedenfalls die Hannoveraner Richter. Ohnehin kann auch ein geringerer Wert angesetzt werden, 
wenn ihn der Steuerpflichtige nachweist. Vorgaben dazu, wie der Nachweis zu erbringen ist, gibt es keine. 
Das Finanzgericht entscheidet aber letztlich in freier Beweiswürdigung über die Werte. 
 
Hinweis:  
Freie Beweiswürdigung heißt nicht, dass das Gericht bei seiner Beurteilung völlig frei ist, vielmehr muss es von Tatsachen 
ausgehen und auf deren Grundlage zu nachvollziehbaren Schlussfolgerungen kommen. Die Differenz zwischen dem 
Sachverständigengutachten und allen anderen Wertermittlungsarten war hier wohl einfach zu groß.  
 

 


